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Verordnung des Kultusministeriums  
zur Änderung der Verordnung über den 
Betrieb der Kindertageseinrichtungen  

und Kindertagespflegestellen unter 
Pandemiebedingungen  

(Corona-Verordnung Kita – CoronaVO Kita)

Vom 12. September 2021

Auf Grund von § 20 Absatz 1 der Corona-Verordnung 
(CoronaVO) vom 14. August 2021 (GBl. S. 714) wird 
verordnet:

Artikel 1

Änderung der Corona-Verordnung Kita

§ 6 der Corona-Verordnung Kita vom 27. August 2021 
(notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungsgeset-
zes und abrufbar unter https://www.baden-wuerttemberg.
de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-co-
rona-verordnungen/), wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

»(1) Für die Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflegestellen besteht ein Zutritts- und Teilnahme-
verbot für 

1. Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusam-
menhang mit dem Coronavirus unterliegen,

2. Personen, die sich nach einem positiven Test nach 
Maßgabe der Corona-Verordnung Absonderung ei-
nem PCR-Test zu unterziehen haben,
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3. Personen, die typische Symptome einer Infektion 
mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust, aufweisen, 

4. Kinder, solange sie die nach § 5 Absatz 2 Satz 1 
Corona-Verordnung Absonderung bestehende ein-
malige Testpflicht nicht erfüllen, längstens für die 
Dauer von 14 Tagen, sowie

5. das in den Kindertageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege tätige Personal, sofern es sich 
nicht an jedem Tag der Präsenz in der Einrichtung 
einem Schnelltest im Sinne von § 1 Nummer 3 Co-
ronaVO Absonderung oder einem PCR-Test im 
Sinne von § 1 Nummer 2 CoronaVO Absonderung 
unterzieht, der in der Einrichtung durchzuführen 
und von einer weiteren volljährigen Person zu über-
wachen ist. Für die im Haushalt der Tagespflegeper-
son ausgeübte Kindertagespflege gilt dies mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle des Zutrittsverbots die 
Untersagung der Ausübung der Kindertagespflege 
tritt und die Testung nicht von einer weiteren voll-
jährigen Person zu überwachen ist.«. 

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

»(2) Das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach Absatz 1 
Nummer 5 besteht nicht

1. für Personen, an denen ein COVID-19-Test auf-
grund einer Behinderung nicht durchgeführt werden 
kann, sofern die vorliegende Behinderung und die 
Undurchführbarkeit durch eine ärztliche Bescheini-
gung glaubhaft gemacht werden,

2. für immunisierte Personen im Sinne des § 4 Absatz 
1 CoronaVO,

3. für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb der 
Einrichtung erforderlich ist, zum Beispiel durch 
Dienstleister, oder soweit der Zutritt außerhalb der 
Betriebszeiten, zum Beispiel durch das Reinigungs-
personal, erfolgt.«.

3.  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 12. September 2021 Schopper

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 12. September 
2021 durch öffentliche Bekanntmachung des Kultus-
ministeriums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkün-
dungsgesetzes und trat damit gemäß Artikel 2 der Ver-
ordnung am 13. September 2021 in Kraft. 


